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Die Grundgebührender städtischen Elcktrizitätswerke .Bekanntlich heben dieWie- ¬
ner städtischen Elektrizitätswerke vom 1 .Jänner . J,eine Grundgebühr ein ,wiesic

in anderenStädtenOesterreichsundder benachbartenLänderschonlängstein¬
geführt ist . DieseGebührwurdein Wienin der Inflationszeit aufgelassen .Die
Grundgebührist eine Vergütung für die laufenden Kosten ,wie zumBeispiel für

die Bereitstellung der erforderlichen Anlagen ,für die Beistellung undInstand¬
haltungdesZählersundso weiter ,die denElektrizitätswerkenbei jedemStrom¬
abnchmer ,einerlei ob er viel oder wenigStromverbraucht ,erwachsen . DieBe¬
messungderneuenGrundgebührenhatsichbeiderüberwiegendenAnzahlaller
Fälle klaglosabgewickelt ,weilin der Regelder StromverbrauchundderMess-¬
bereich des Zählers in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen . Von

den rund 630 . 000Konsumentenhat ein verhältnismässig geringerProzentsatz
Einspruckgegendie Höheder vorgeschriebenenGrundgebührerhoben .In denmeis¬
ten dieser Fälle ist der MessbereichdesZählersgrösserals derAnschluss¬
wert der Anlage . Dasist darauf zurückzuführen ,dass in den früheren Jahren die

Grössedes Zählersfür denStromabnehmerkeineRollespielte . Solangeeine
Grundgebührnicht bestand ,lag keineVeranlassungvor ,die Uebereinstimmungzwi-¬
schen der Zählergrösse und dem tatsächlichen Anschlusswert der Anlagen zuüber¬

prüfen .Jetztwirdin allenFällen ,in denendieElcktrizitätswerkevoneinem
im Vergleich zumAnschlusswert zu grossen Zähler erfahren ,die Grundgebühr
nicht nach dem Messbereich des Zählers ,sondern nach dem Anschlusswert berech¬

net .Oft ist dies schondurchEinsichtnahmein die vorhandenenVormerkungenmög¬
lich ;die Prüfung des Anschlusswertesder Anlageund damit auch dienndgil¬
tige Festsetzung der Grundgebühr OhneRücksicht auf die Grösse desvorhandenen
Zählers finden erst später statt . DieAuswechslung der Zähler selbst gegen
kleinere erfolgt entsprechend dem Bedarf an grösseren Zählern .Bei einemder
Grösse der Anlage angemessenen Strombezug bedeutet die Grundgebührnureine
verhältnismässig geringe Verteuerung der Stromkosten .Nur bei geringen Ver¬
brauch von Strem und bei hchem Anschlusswert der Installation tritt sie im
Vergleich zum reinen Stromentgelt naturgemäss mehr hervor .Es kann aber in die¬
sem Falle die Grundgebühr nicht herabgesetzt werden ,weil sie auch denZweck
hat ,den Elektrizitätswerken die Unkosten zu decken ,die ihnen durch die Bereit - ¬
stellung der Stromlieferung auch für wenig ausgenützte Anlagen erwachsen .

- ————- - - - —- - - - ——- - - ¬
Eine" PeterAltonberg - Gasso"in Wien .DerGemeinderatsausschussfürallgemeine
Verwaltunghat kürzlich beschlossen ,die neue vomSemmerhaidenwegabzweigende

" r

Gassein Währing„PeterAltenberg-Gasse"zubenennen.PeterAltenberg,1859-¬
1919,war ein WienerDichter .
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